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Hausordnung 
 

1. In unserer Schule wird die Würde aller Beteiligten geachtet.  

Weder Lehrer/-innen, Schüler/-innen noch Eltern und alle anderen Personen, die zur 
Schulgemeinschaft gehören (Schulsachbearbeiter/in, Hausmeister, Sozialarbeiter/in 
etc.), dürfen in ihrer körperlichen und geistig-psychischen Unversehrtheit gefährdet, 
verletzt oder missachtet werden. Ausgrenzung, körperliche und verbale Übergriffe 

dulden wir nicht. 
 

2. Wir schauen nicht weg, sondern greifen engagiert ein und unterstützen, wenn jemand 
Hilfe braucht oder in Not ist (auch bei Mobbing, Hänseleien, psychischer oder physi-
scher Gewalt). Wir sind mit unserem  
Verhalten stets ein Vorbild für andere. 

 

3. Jeder Schüler befindet sich zu Unterrichtsbeginn an seinem Platz und hat seine Ar-
beitsmittel bereitgelegt. 

 

4. Im Unterricht dürfen Kopfbedeckungen nur aus religiösen Gründen getragen werden.  
 

5. Wir suchen die Toiletten in den Pausen auf. 
 

6. Rennen, Rempeln, Stoßen, Raufen u. a. sind im  

Schulgebäude und besonders auf den Treppen verboten. 

 

7. Wir bringen unsere Schulsachen in den Hofpausen zu Pausenbeginn zügig zum 
nächsten Unterrichtsraum. 
In den Hofpausen befinden sich die Klassenstufen 5-8 auf dem hinteren Schulhof. 
Die Klassen 9-10 befinden sich in der Regel auf dem vorderen Schulhof, haben aber 
auch die Möglichkeit, Pausen auf dem hinteren Schulhof zu verbringen, ohne hin und 
her zu wechseln. 

Kleine Pausen verbringen wir in unserem Unterrichtsraum.  

 
8. Auf dem Schulgelände ist das Mitbringen von alkoholischen sowie koffeinhaltigen Ge-

tränken (z.B. Energydrinks), Tabakwaren und illegalen Suchtmitteln ausnahmslos 
verboten. 

 

9. Waffen und waffenähnliche Gegenstände (z.B. Feuerzeuge, Knallkörper, Wasserpis-
tolen) sind auf dem Schulgelände verboten.  

 

10. Wir essen und trinken in den Pausen und kauen im Unterricht keinen Kaugummi.  
 

11. Smartphones und elektronische Geräte befinden sich während der Schulzeit ausge-
schaltet in den Schultaschen, wo sie weder eine Ablenkung darstellen  noch stören. 
Andernfalls können sie sofort eingezogen werden. Nur nach explizierter Erlaubnis 
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durch Lehrkräfte dürfen sie für festgelegte Zwecke (z.B. Recherche im Unterricht 
oder familiäre Notfälle) verwendet werden. 

 

12. Skateboards, Roller und andere fahrbare Gegenstände dürfenauf dem Schulgelände 
und im Schulgebäude nicht benutzt werden. 

 

13. Bei vorhandenem Schnee sind Rutschen, Schlittern und Schneeballwerfen auf dem 
Schulgelände untersagt. 

 

14. Wir achten auf einen pfleglichen Umgang mit den ausgeliehenen Lehrbüchern, Ar-
beitsheften und Taschenrechnern. Mit dem Inventar der  
Schule gehen wir sorgsam um. 

 

15. Jeder Schüler ist verpflichtet, die Sammelbehälter zu nutzen und im gesamten Schul-
gelände auf Ordnung und Sauberkeit zu achten. 

 

16. Der Ordnungsdienst achtet nach Schulschluss im Unterrichtsraum auf saubere Ta-
feln, hochgestellte Stühle, geschlossene Fenster, abgedrehte Heizungen und verlässt 
den Raum besenrein. 

 

17. Wir bleiben während der Unterrichtszeit auf dem Schulgelände. Ausgenommen sind 
Schüler in der Mittagspause mit gültigem Pausenausweis.  
Nach Unterrichtsende wird das Schulgelände unverzüglich verlassen.  
 

18. Fremden, die keinen vereinbarten Termin in der Schule haben, ist der Zutritt zur 
Schule untersagt. Wir melden Fremde, die sich auffällig in der Schule verhalten, so-
fort im Sekretariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


